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Verordnung über die Aufhebung der Spirituosenverbot-Verordnung 

der Stadt Bretten am 1. Mai beim Waldsportplatz Büchig  
 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat am 21.03.2023 auf Grund des § 18 Polizeigesetz in 
der derzeit gültigen Fassung folgende Verordnung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 

Gegenstand 
 
Die Polizeiverordnung der Stadt Bretten über ein räumlich und zeitlich begrenztes Verbot des 
Konsums von eingebrachten Branntweinen oder branntweinhaltigen Getränken auf den 
öffentlich zugänglichen Flächen zum Festgelände beim Waldsportplatz im Geltungsbereich 
dieser Verordnung für den 1. Mai auf Gemarkung Büchig der Stadt Bretten (Spirituosenverbot-
Verordnung der Stadt Bretten am 01. Mai beim Waldsportplatz Büchig) vom 06.04.2016 wird 
aufgehoben. 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Bretten, den 21.03.2023 
 
 
gez. Wolff 
Oberbürgermeister 
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